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Regeste

Ungeachtet des Meldeverhaltens der versicherten Person sind bei einer Neuberechnung der
Ergänzungsleistungen im Hinblick auf eine Rückforderung von zu viel bezogenen
Ergänzungsleistungen – abgesehen vom Tatbestand des Verzichts auf Einkünfte und
Vermögenswerte gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG – bei der Anspruchsberechtigung nur
tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte zu berücksichtigen.

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 56 Abs. 1 und Art. 57 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000, dessen Bestimmungen gemäss
Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom
6. Oktober 2006 auf die EL anwendbar sind, kann gegen Einspracheentscheide der
Versicherungsträger beim zuständigen kantonalen Versicherungsgericht Beschwerde
erhoben werden. Zuständig ist nach Art. 58 ATSG das Versicherungsgericht desjenigen
Kantons, in dem die versicherte Person zur Zeit der Beschwerdeerhebung ihren Wohnsitz
hat. Vorliegend befindet sich dieser in Z. (BL), weshalb die örtliche Zuständigkeit des
Kantonsgerichts Basel-Landschaft zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über
die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt
das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons
Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG.
Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Auf die
– im Übrigen frist- und formgerecht erhobene – Beschwerde der Versicherten vom 26.
Februar 2024 ist demnach einzutreten. 2.1 Am 1. Januar 2021 sind die Revision des ELG
vom 22. März 2019 (EL-Reform) und die revidierte Verordnung über die
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) vom
15. Januar 1971 in Kraft getreten. Die Übergangsbestimmungen zu dieser EL-Reform
halten in Abs. 1 fest, dass für Bezügerinnen und Bezüger von EL, für welche die
EL-Reform insgesamt einen tieferen Betrag der jährlichen EL oder einen Verlust des
Anspruchs auf eine jährliche EL zur Folge hat, während dreier Jahren ab Inkrafttreten dieser
Änderung das bisherige Recht gilt. Daher sind Berechnungen nach altem und nach neuem
Recht im Sinne von Vergleichsrechnungen einander gegenüber zu stellen. Die
Anwendbarkeit der Übergangsbestimmungen setzt voraus, dass der EL-Anspruch bereits
vor Inkrafttreten der revidierten Bestimmungen entstanden ist. Dies trifft im vorliegenden
Fall zu, bezieht die Versicherte doch seit dem 1. Januar 2014 EL zu ihrer IV-Rente. 2.2 In
Nachachtung dieser übergangsrechtlichen Regelung hat die Ausgleichskasse bei der
Beurteilung des EL-Anspruchs der Versicherten in der dem Einspracheentscheid



zugrundeliegenden Verfügung vom 6. Dezember 2023 festgestellt, dass das alte Recht für
die Versicherte günstiger sei. Entsprechend hat sie die EL nach den alten, bis Ende 2020
gültig gewesenen Regelungen bemessen. Dass bei dieser Sachlage vorliegend die
altrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung gelangen, wird von der Versicherten nicht in
Frage gestellt.

E. 3
Die Ausgleichskasse Basel-Landschaft hat der Beschwerdeführerin eine
Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'053.95 (inkl. Auslagen und 8,1% Mehrwerteuer)
zu bezahlen.
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